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An die Mitglieder 

des Kantonsrates 

Herisau, 19. Dezember 2017 / aje 

1700.991 

EG zum ZGB, Teilrevision (Kindes- und Erwachsenenschutzrecht) 

 

1. Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 19. Dezember 2017 

Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrte Damen Kantonsrätinnen 

Sehr geehrte Herren Kantonsräte 

A. Ausgangslage 

1. Neues Kindes- und Erwachsenenschutzrecht 

 

Per 1. Januar 2013 ist das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht in Kraft getreten. Dieses umfasst einer-

seits Bestimmungen auf Bundesebene – vornehmlich im ZGB (SR 210) – und andererseits auf kantonaler 

Ebene. Die wichtigsten kantonalen Bestimmungen finden sich im Gesetz über die Einführung des Schweizeri-

schen Zivilgesetzbuches (EG zum ZGB; bGS 211.1). Der Bundesgesetzgeber revidierte das Vormundschafts-

recht vor allem in Bezug auf Erwachsene grundlegend. Ziel der Revision war es unter anderem, das Selbstbe-

stimmungsrecht zu fördern. Dafür wurden etwa die beiden neuen Rechtsinstitute Vorsorgeauftrag und Patien-

tenverfügung eingeführt. Die Bestimmungen über die behördlichen Massnahmen und die fürsorgerische Unter-

bringung wurden angepasst. Weiter sollten interdisziplinäre Fachbehörden die Laienbehörden des Vormund-

schaftswesens ablösen, wobei die Autonomie der Kantone in der organisatorischen Umsetzung möglichst ge-

wahrt wurde. 

 

Der Kantonsrat verabschiedete die kantonalen Vollzugsbestimmungen zum neuen Kindes- und Erwachsenen-

schutzrecht am 20. Februar 2012 in zweiter Lesung (Revision 3. Teil des EG zum ZGB, Kapitel B. Adoptions-

recht sowie Kapitel C. Kindes- und Erwachsenenschutzrecht). Der Regierungsrat erliess zudem die Verord-

nung über die Verfahrenskosten, Entschädigungen und Spesen im Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (Tarif 

KESR; bGS 212.43). In Bezug auf die Organisation hatte die Revision in Appenzell Ausserrhoden weitreichen-
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de Folgen. Die zwanzig kommunalen Vormundschaftsbehörden wurden durch eine kantonale Kindes- und 

Erwachsenenschutzbehörde (KESB) ersetzt. Die Gemeinden wurden verpflichtet, drei regionale Berufsbei-

standschaften Vorder-, Mittel- und Hinterland zu bilden. 

 

Schweizweit stehen die KESB seit einiger Zeit immer wieder unter erhöhter medialer und politischer Beobach-

tung. Aufgrund dessen entschloss sich der Bundesrat zu einer Analyse. Er stellt in seinem Bericht «Erste Er-

fahrungen mit dem neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrecht» vom 29. März 2017 fest, dass die KESB in 

einem sehr herausfordernden und schwierigen Umfeld grundsätzlich gute Arbeit leisten. Überprüfungsbedarf 

ortet er vor allem beim Einbezug nahestehender Personen. Auch in Appenzell Ausserrhoden war der Über-

gang von den kommunalen Vormundschaftsbehörden zur kantonalen KESB und deren Aufbauphase von ver-

schiedenen Herausforderungen geprägt. Die Aufbauphase ist für eine Organisation in dieser Grösse in der 

Regel mit fünf bis zehn Jahren zu veranschlagen. Die KESB ist nun seit fünf Jahren tätig und hat weiter Ent-

wicklungsaufgaben zu leisten. Es lässt sich jedoch feststellen, dass sich das Organisationsmodell mit einer 

kantonalen KESB und drei regionalen Berufsbeistandschaften für Appenzell Ausserrhoden bewährt. 

2. Revisionsbedarf  

 

Die Vorlage nimmt Anpassungen am geltenden Recht auf, die aus unterschiedlichen Gründen vorzunehmen 

sind. 

 

2.1. Motion zur Hinterlegung von Vorsorgeaufträgen 

 

Am 28. Oktober 2014 reichten Kantonsrat Walter Grob, Teufen, und Mitunterzeichnende eine Motion ein. Darin 

wird bemängelt, dass in Appenzell Ausserrhoden Vorsorgeaufträge nicht bei einer öffentlichen Stelle hinterlegt 

werden können. Die Motion verlangt, dass entsprechende gesetzliche Grundlagen für einen solchen Hinterle-

gungsort, vorzugsweise bei der KESB, geschaffen werden. Der Kantonsrat hat die Motion am 23. Februar 

2015 für erheblich erklärt. Vorgängig äusserte der Regierungsrat seine Bereitschaft, das Anliegen im Rahmen 

einer Teilrevision des EG zum ZGB umzusetzen – zusammen mit weiteren Änderungsanliegen, die sich auf-

grund der Praxiserfahrung ergeben hatten. 

 

2.2. Revisionsanliegen KESB 

 

Die KESB ist seit 1. Januar 2013, mithin also seit fünf Jahren, tätig. Aufgrund dieser Praxiserfahrung hat sie 

ebenfalls Revisionsanliegen eingebracht, die vom Regierungsrat geprüft wurden und in den Entwurf eingeflos-

sen sind. Insbesondere werden die Einzelzuständigkeiten modifiziert und die Bestimmungen zu Organisation, 

Verfahrensleitung und Mitwirkungspflichten präziser gefasst. 

 

2.3. Revisionsanliegen Ethikrat 

 

Im Januar 2016 reichte der Ethikrat (damals noch «Ethikkommission») dem Regierungsrat eine Stellungnahme 

zu den Beschwerdeverfahren bei fürsorgerischer Unterbringung, insbesondere der Kostentragung, ein. Er 

empfiehlt die Prüfung einer separaten kantonalen Verfahrensordnung für fürsorgerische Unterbringungen und 

die Befreiung von den Verfahrenskosten im Rechtsmittelverfahren (vgl. Details dazu unten Abschnitt 4.1.). 
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2.4. Änderungen Bundesrecht 

 

Seit dem 1. Januar 2013 wurden auf Bundesebene weitere Revisionen im Kindes- und Erwachsenenschutz-

recht bzw. den damit zusammenhängenden Rechtsgebieten erlassen. So erfolgten etwa per 1. Juli 2014 Ände-

rungen im Bereich der elterlichen Sorge (BBl 2011, S. 9077 ff.). Weitreichend sind die Neuerungen im Kindes-

unterhaltsrecht, die seit 1. Januar 2017 gelten und sowohl die KESB als auch die Gerichte in der Umsetzung 

fordern (BBl 2014, S. 529 ff.). Am 7. April 2017 ist die Referendumsfrist zu den Änderungen der Mitteilungen 

von Erwachsenenschutzmassnahmen unbenutzt abgelaufen (BBl 2016, S. 8893 ff.). Per 1. Januar 2018 tritt 

das neue Adoptionsrecht in Kraft (BBl 2015, S. 877 ff.). Aus den genannten Revisionen ergeben sich geringfü-

gige Implikationen auf das kantonale Recht. 

B. Erwägungen 

1. Wichtigste Neuerungen 

 

Der vorgeschlagene Revisionsentwurf beinhaltet hauptsächlich folgende Neuerungen: 

 

 Änderung der Zuständigkeit für den Adoptionsentscheid; 

 Präzisierung der organisatorischen Bestimmungen; 

 Neufassung der Verfahrensleitung und der Mitwirkungspflichten;  

 Anpassung der Einzelzuständigkeiten;  

 Abbildung der Praxis beim Zuständigkeitsbereich der Berufsbeistandschaften; 

 Regelung der Hinterlegung von Vorsorgeaufträgen bei der KESB; 

 Befreiung von Verfahrenskosten bei fürsorgerischen Unterbringungen. 

2. Vernehmlassung  

 

2.1. Einleitende Bemerkungen  

 

Der Regierungsrat eröffnete am 18. August 2017 das Vernehmlassungsverfahren. Es gingen 29 Vernehmlas-

sungsantworten ein. Stellung bezogen haben 17 Gemeinden, die Gemeindepräsidien- sowie Gemeindeschrei-

berkonferenz, die fünf kantonalen Parteien, die Berufsbeistandschaften Vorder- und Mittelland sowie die Regi-

onale Sozialhilfebehörde Appenzeller Mittelland, die Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden und das Daten-

schutz Kontrollorgan des Kantons. Der Vernehmlassungsentwurf wurde aufgrund der eingegangen Antworten 

nochmals geprüft. Eine detaillierte Auswertung der Vernehmlassung findet sich in Beilage 1.3. 

 

2.2. Vernehmlassungsantworten 

 

Der Vernehmlassungsentwurf wurde von allen Teilnehmenden grundsätzlich gut aufgenommen. Einige Ände-

rungsvorschläge stiessen auf Ablehnung. Teilweise wurden neue Themen eingebracht. Die wichtigsten Punkte 

werden nachfolgend aufgegriffen: 
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Genehmigungsvorbehalt bei der Anstellung von Berufsbeiständen und Berufsbeiständinnen 

Der Regierungsrat schlug im Vernehmlassungsentwurf die Einführung eines Genehmigungsvorbehalts der 

KESB bei der Anstellung von Berufsbeiständen und Berufsbeiständinnen durch die regionalen Berufsbeistand-

schaften vor. Hintergrund waren folgende Überlegungen:  

 

Art. 400 Abs. 1 ZGB verpflichtet die KESB, als Beistand oder Beiständin eine Person zu ernennen, die für die 

vorgesehene Aufgabe persönlich und fachlich geeignet ist, die dafür erforderliche Zeit einsetzen kann und die 

Aufgaben selber wahrnimmt. Die Anforderungen an die Mandatsführung der Berufsbeistände und Berufsbei-

ständinnen sind hoch. Aktuell kann die fachliche Eignung durch Ausbildung oder Praxis nachgewiesen werden. 

In der Regel ist ein Abschluss in Sozialer Arbeit erforderlich. Auch weiterhin soll unter Umständen eine Person 

als Berufsbeistand oder Berufsbeiständin angestellt werden können, die nicht über die nötige Ausbildung, aber 

ausreichend Praxiserfahrung verfügt. Im Gegenzug sollte die Anstellung unter den Genehmigungsvorbehalt 

der KESB gestellt werden, da die gewählten Personen für eine Vielzahl von Mandaten und Menschen mit un-

terschiedlichsten Problematiken einsetzbar sein müssen und die KESB so Bedingungen und Auflagen hätte 

formulieren können, mit der die fehlende Grundausbildung angemessen kompensiert werden könnte. Damit 

sollte verhindert werden, dass eine Person angestellt wird, die nicht genügend Fälle zugeteilt erhält. Die KESB 

hat keine direkte Führungslinie zu den Berufsbeistandschaften, ist aber in grossem Masse abhängig von der 

guten Personalrekrutierung durch die regionalen Berufsbeistandschaften. Gemäss ZGB ist die KESB nicht nur 

für die Auswahl der geeigneten Beistandsperson, sondern auch für die Aufsicht und die Kontrolle in der Man-

datsführung verantwortlich.  

 

Trotz dieser sachlichen Gründe hat der Regierungsrat den Genehmigungsvorbehalt aufgrund der breiten Ab-

lehnung bei Gemeinden und Parteien aus dem Gesetzesentwurf entfernt. Art. 52 EG zum ZGB bleibt damit in 

der heute geltenden Fassung. Die Verantwortung für die Sicherstellung der fachlichen Qualität der Berufsbei-

ständinnen und -beistände tragen damit weiterhin allein die Berufsbeistandschaften. Dieser Verantwortung 

werden sie auch nachkommen müssen. 

 

Private Beistandspersonen 

Im Zusammenhang mit privaten Beistandspersonen haben einzelne Gemeinden beantragt, dass deren Rechte 

und Pflichten im Gesetz geregelt und abgebildet werden sollten. 

 

Das Bundesrecht regelt die Rechte und Pflichte von Beistandspersonen abschliessend. Weiterer gesetzgeberi-

scher Handlungsbedarf ist nicht ausgewiesen. Es ist an dieser Stelle festzuhalten, dass die privaten Bei-

standspersonen eine wichtige Aufgabe erfüllen. Ebenso wie die Berufsbeistände und Berufsbeiständinnen 

müssen auch sie für das Mandat geeignet sein. Die Bandbreite an Aufgaben ist gross und die Ansprüche stei-

gen beispielsweise bei Banken, Privat- und Sozialversicherungen. Mandate mit psychisch kranken Personen 

oder bei sogenannten «Besuchsrechtsbeistandschaften» überfordern private Beistandspersonen regelmässig 

schon in zeitlicher Hinsicht. Die Erfahrung zeigt, dass mit gutem Willen alleine noch keine erfolgreiche Bei-

standschaft möglich ist, was sich auch finanziell negativ auf die Haftung durch den Kanton auswirken kann 

(Kausalhaftung bei Vermögensschäden, Art. 454 ZGB). Bei der Rekrutierung, Auswahl, Instruktion und Über-

wachung besteht daher – darüber ist man sich weitgehend einig – Optimierungspotenzial. Eine prozesshafte 

Entwicklung zusammen mit den regionalen Berufsbeistandschaften ist aber einer Regelung auf Gesetzesstufe 

vorzuziehen. 
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Umbenennung der Leitungsfunktion 

Einige Gemeinden lehnen die Umbenennung ab. Sie sind der Auffassung, dass damit die «Machtposition» der 

Leitung verstärkt werde. Es gebe der Behörde eine Sonderstellung und die Distanz zum Volk vergrössere sich.  

 

Dazu ist festzuhalten, dass die Zuständigkeit und damit die Befugnisse der KESB bzw. deren Leitung gesetz-

lich geregelt sind und nicht von der Bezeichnung abhängen. Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Umbe-

nennung der Funktion derart starke, negative Auswirkungen auf die Wahrnehmung der Leitungsposition der 

KESB hat. Der Begriff «Präsident» / «Präsidentin» scheint jedenfalls nicht von vorneherein zu einer «Distanz 

zum Volk» zu führen, nennen doch auch alle Ausserrhoder Gemeinden die Vorsitzenden ihrer Exekutiven 

«Gemeindepräsident» / «Gemeindepräsidentin». Volks- oder Bürgernähe darf mit Blick auf die Verschwiegen-

heitspflicht (Art. 451 Abs. 1 ZGB) und das Amtsgeheimnis (Art. 320 Schweizerisches Strafgesetzbuch; SR 

311.0), die auch gegenüber Gemeindebehörden Geltung haben, kein Argument sein. Die Nähe zu den be-

troffenen Personen ist mit der nötigen Ausstattung personeller Ressourcen und entsprechender Verfahrensab-

läufe bei der KESB sicherzustellen.  

 

Das Kantonsgericht, das während eines Eheschutz- oder Scheidungsverfahrens die Aufgaben der Kindes-

schutzbehörde erfüllt, wird ebenso von einem Präsidenten geführt wie das Obergericht, das als Rechts-

mittelinstanz Beschwerden gegen Entscheide der KESB beurteilt. Die KESB hat als in der Rechtsanwendung 

unabhängige Behörde im Vergleich zu anderen Verwaltungsstellen eine vom Bundesrecht gewollte Sonderstel-

lung. In der Westschweiz und in mehreren Kantonen der Deutschschweiz (Aargau, Schaffhausen, Solothurn) 

sind die KESB denn auch als Gerichte mit Gerichtspräsidien konstituiert. In den Kantonen Appenzell Innerrho-

den, Basel-Land, Bern, Glarus, Luzern, Nidwalden, Thurgau, St.Gallen, Uri, Zug und Zürich, welche die KESB 

wie Appenzell Ausserrhoden im Verwaltungsmodell eingesetzt haben, werden diese von Präsidenten oder 

Präsidentinnen geleitet. Die entsprechenden Änderungen im Gesetzesentwurf werden deshalb beibehalten.  

 

Handlungsfähigkeitszeugnisse 

Die KESB ist bereits heute befugt und aufgefordert sogenannte «Handlungsfähigkeitszeugnisse» auszustellen 

(Auskunft über das Vorhandensein und die Wirkung von Massnahmen des Erwachsenenschutzes, Art. 451 

Abs. 2 ZGB). Entsprechend ist es sachlich richtig, dass die Gemeinden diese nicht mehr ausstellen und ent-

sprechende Anträge an die KESB überweisen. Die eidgenössischen Räten haben nun folgende Revision von 

Art. 451 Abs. 2 ZGB beschlossen (BBl 2016, 8893 ff.): «Wer ein Interesse glaubhaft macht, kann von der Er-

wachsenenschutzbehörde Auskunft über das Vorliegen und die Wirkungen einer Massnahme des Erwachse-

nenschutzes verlangen. Der Bundesrat sorgt dafür, dass die entsprechenden Auskünfte einfach, rasch und 

einheitlich erteilt werden. Er erlässt dafür eine entsprechende Verordnung». Der Bundesrat wird voraussichtlich 

per 1. Januar 2019 eine Verordnung zur Mitteilungspflicht erlassen, welche dem kantonalen Recht vorgehen 

wird. Daher sollten im Rahmen der Revision des EG zum ZGB keine Bestimmungen erlassen werden. 

 

Anhörungs- und Informationsrecht der Gemeinden 

Seitens der Gemeinden wird gefordert, dass ein Anhörungs- und Informationsrecht gesetzlich verankert wird. 

Weil die Gemeinden durch die Anordnungen der KESB finanzielle Verpflichtungen auferlegt erhalten, müsse 

ein Anhörungsrecht eingeräumt werden, damit sie überprüfen könnten, ob die beschlossenen Massnahmen 

«greifen» würden. Eine Gemeinde beruft sich dabei auf den Grundsatz «Wer zahlt, befiehlt».  

 

Der Grundsatz, dass «wer zahle, auch befehle», findet im Kindes- und Erwachsenenschutzrecht keine Anwen-

dung. Das Bundesgericht stellte dies bereits vor der Revision per 1. Januar 2013 klar: «Die Sozialhilfebehörde 
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ist an den (bundesrechtskonform gefällten) Entscheid der zuständigen Vormundschaftsbehörde zur Unterbrin-

gung eines unmündigen Kindes in einem Heim gebunden. Sie kann gestützt auf kantonalrechtliche Sozialhilfe-

bestimmungen die Übernahme der Kosten der angeordneten Massnahme nicht verweigern.» (BGE 135 V 134, 

E. 3 und 4 vom 29. Januar 2009). In einem weiteren Urteil: «Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das 

Kindesschutzrecht von der Behörde nicht verlangt, bei der Anordnung eines Obhutsentzugs mit Fremdplatzie-

rung nach Art. 310 Abs. 1 ZGB auch dem finanziellen Interesse des allenfalls kostenpflichtigen Gemeinwesens 

Rechnung zu tragen.» (5A_979/2013, E. 4.4. vom 28. März 2014). In Bezug auf die finanzielle Belastung ist 

zudem daran zu erinnern, dass in Appenzell Ausserrhoden innerkantonal ein Soziallastenausgleich besteht 

(Art. 2 Abs. 3
bis

, Art. 6a, Art. 13a f. des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen dem Kanton und den 

Gemeinden; bGS 613.1).  

 

Es liegt nicht im Zuständigkeitsbereich der Gemeinden zu prüfen, ob eine Massnahme die erwünschte Wirkung 

erzielt. Eine Informationspflicht der KESB an die Gemeinde über die Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen 

würde vor Bundesrecht kaum standhalten. Zudem wäre es illusorisch, von Massnahmen im Kindes- und Er-

wachsenenschutz in jedem Fall eine Problembehebung zu erwarten. Man führe sich beispielsweise vor Augen, 

dass ein grosser Teil aller Kindesschutzmassnahmen auf einen Elternkonflikt zurückzuführen ist. 

 

Entsprechend besteht weder eine Grundlage noch ein Anlass für ein zwingendes Anhörungs- und Informati-

onsrecht der Gemeinden. Die KESB informiert aber bereits heute die Gemeinden nach Möglichkeit vorgängig, 

wenn Massnahmen mit einer gewissen finanziellen Tragweite in Erwägung gezogen werden. Die Information 

muss aber summarisch bleiben, da den Gemeinden mangels Parteistellung im Verfahren bei der KESB auch 

keine Akteneinsicht gewährt werden kann.  

 

2.3.  Anpassungen des Gesetzesentwurfs aufgrund der Vernehmlassung 

 

Der Regierungsrat hat, wie oben ausgeführt, entschieden, auf den Genehmigungsvorbehalt bei der Anstellung 

von Berufsbeiständen und Berufsbeiständinnen zu verzichten. Zudem wurde Art. 49 Abs. 2 gestrichen. Er geht 

in seinem Gehalt nicht über das hinaus, was die Kantonsverfassung bereits von einer wirtschaftlich agierenden 

Verwaltung verlangt. In den übrigen Punkten hält er am Entwurf gemäss Vernehmlassung fest.  

3. Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen 

 

Wo nicht anders ausgewiesen, handelt es sich nachfolgend um Gesetzesbestimmungen des EG zum ZGB. 

 

3.1. Zuständigkeit Adoptionsentscheid (Art. 6 Abs. 1 Ziff. 6; Art. 37) 

 

Derzeit entscheidet der Regierungsrat auf Antrag der KESB über Adoptionen. Dem Entscheid geht eine um-

fassende Eignungsabklärung der Adoptiveltern voraus. Es erscheint sach- und stufengerecht, wenn künftig wie 

in anderen Kantonen die KESB als Fachbehörde den abschliessenden Entscheid fällt. Unter dem Titel I des 

EG zum ZGB ist deshalb die diesbezügliche Zuständigkeit des Regierungsrates aufzuheben. Art. 37 wird ent-

sprechend umformuliert und ein neuer Abs. 2 eingefügt, der das Verfahren und das Rechtsmittel klärt. Der 

Adoptionsentscheid der KESB kann wie die übrigen Entscheide der KESB mit Beschwerde beim Obergericht 

angefochten werden (Art. 450 ZGB i.V.m. Art. 66 Abs. 1 EG zum ZGB). 
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3.2. Organisatorische Bestimmungen (Art. 39; Art. 40; Art. 49) 

 

Die organisatorischen Bestimmungen zur KESB werden präzisiert. Die besondere Stellung der KESB als ge-

richtsähnliche Behörde mit entsprechender Unabhängigkeit in der Entscheidfindung soll explizit zum Ausdruck 

kommen. Entsprechend wird auch die Leitungsfunktion umbenannt. Wie in der übrigen Deutschschweiz üblich, 

soll die Funktion neu Präsident / Präsidentin statt Leiter / Leiterin lauten (vgl. oben Ziff. 2.2. «Umbenennung 

der Leitungsfunktion»).  

 

Die Behörde muss interdisziplinär zusammengesetzt sein. Die relevanten Kerndisziplinen sind Recht und Sozi-

alarbeit. Sie sollen wahlweise ergänzt werden durch die Disziplinen Betriebswirtschaft, Pädagogik, Psychologie 

oder Psychiatrie (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 28. Juni 2006, Ziff. 2.3.1, S. 7073). Dies soll künftig ge-

nauer zum Ausdruck kommen. Das heisst jedoch nicht, dass der jeweilige Spruchkörper im Einzelfall stets so 

zusammengesetzt sein muss. Beabsichtigt ist, dass die erwähnten Disziplinen in der Behörde vertreten sein 

müssen. Die Option der Vertretung von zwei Disziplinen durch eine Person ist bewusst vorgesehen.  

 

Unter «Fachdienste» sind heute folgende Bereiche zusammengefasst: Sekretariat, Revisorat, Rechtsdienst 

und Abklärungsdienst. Die Fachdienste sind der KESB nicht angegliedert, sondern Teil der Gesamtorganisati-

on. Sie stehen unter der Leitung des Präsidiums der KESB. Der Wortlaut soll aufgrund der Stellung und Funk-

tion der Dienste sowohl in Art. 39 Abs. 1 als auch in Art. 49 entsprechend angepasst werden. 

 

3.3. Zuständigkeitsbereich, Wohnsitz nicht selbständiger Personen (Art. 41) 

 

Da Appenzell Ausserrhoden nicht über mehrere, sondern eine kantonale KESB verfügt, erübrigt sich die Fest-

legung des Sitzes. Stattdessen soll der örtliche Zuständigkeitsbereich verdeutlicht werden. Entsprechend soll 

auch Art. 41 Abs. 2 angepasst werden.  

 

3.4. Aufsicht (Art. 42 Abs. 2) 

 

Der Begriff «Vollzugsbestimmungen» soll durch «Weisungen» ersetzt werden. Vollzugsbestimmungen implizie-

ren Rechtsetzungsbefugnisse. Es geht hier jedoch um das allgemeine Weisungsrecht der Aufsichtsbehörde 

gegenüber der KESB. Das Weisungsrecht umfasst administrative, organisatorische und fachliche Belange. Die 

Aufsichtsbehörde kann keine Weisungen im Einzelfall erlassen, da die KESB in der Entscheidfindung unab-

hängig (vgl. oben Ziff. 3.2., Art. 40 Abs. 1) und materiell der Aufsicht durch die Beschwerdeinstanzen (Oberge-

richt und Bundesgericht) unterstellt ist. Der Regierungsrat muss aber die Möglichkeit haben, wenn nötig – unter 

dem Vorbehalt der Unabhängigkeit im Einzelfall – ergänzend zum Gesetz grundsätzliche Weisungen zu admi-

nistrativen, organisatorischen und fachlichen Fragen zu erlassen (beispielsweise Verfahrensabläufe).  

 

3.5. Aufhebung Kompetenzzuteilung Aufsicht Pflegefamilien (Art. 43) 

 

Gemäss Art. 316 ZGB bedarf die Aufnahme von Pflegekindern einer Bewilligung durch die Kindesschutzbe-

hörde oder einer anderen vom kantonalen Recht bezeichneten Stelle. Näher geregelt ist die Aufnahme von 

Pflegekindern auf Bundesebene in der Pflegekinderverordnung (PAVO; SR 211.222.338). Darin wird unter-

schieden zwischen den Bereichen Familienpflege, Tagespflege, Heimpflege und Dienstleistungsangebote in 

der Familienpflege. Die Aufgaben sollen neu beim Amt für Soziales angesiedelt werden, damit die nötige Ab-

grenzung zwischen zuweisender Behörde (behördliche Unterbringung nach Art. 310 ZGB durch die KESB) und 
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jener Behörde, die Bewilligungen erteilt und die Aufsicht wahrnimmt (Amt für Soziales) gewährleistet ist. Da die 

Organisationskompetenz beim Regierungsrat liegt, soll die Zuständigkeitsregelung nicht auf Gesetzesstufe 

erfolgen.  

 

Bei fehlender Verwaltung von Sammelvermögen (Art. 89b ZGB) ist gemäss Art. 89c ZGB, vorbehältlich ande-

rer kantonaler Regelung, diejenige Behörde zuständig, die die Stiftungen beaufsichtigt. Die Zuweisung dieser 

Aufgabe an die Stiftungsaufsicht ist sachgerecht. Die KESB soll dafür nicht zuständig sein.  

 

Der Passus, dass der KESB durch die Gesetzgebung weitere Aufgaben zugewiesen werden können, ist nicht 

nötig und daher aufzuheben. 

 

3.6. Besetzung und Beschlussfassung (Art. 44 Abs. 2) 

 

Die Praxis hat gezeigt, dass diese Bestimmung unnötig ist. Die Kollegialzuständigkeit mit mindestens drei Mit-

gliedern ist im Bundesrecht geregelt (Art. 440 Abs. 2 ZGB). Von der Fünferbesetzung ist bisher nie Gebrauch 

gemacht worden. Die KESB entwickelt ihre Praxis in einem mehrstufigen, interdisziplinären Diskurs. Der Ab-

satz kann folglich aufgehoben werden. 

 

3.7. Verfahrensleitung, vorsorgliche Massnahmen, Mitwirkungspflichten (Art. 45; Art. 46) 

 

In der geltenden Fassung regelt Art. 45 einerseits die Verfahrensleitung, die Verfahrensinstruktion und die 

Mitwirkungspflichten. Art. 46 regelt den Erlass vorsorglicher Massnahmen. Diese beiden Artikel sollen neu 

aufgebaut werden. Art. 45 umfasst neu die Verfahrensleitung und die damit verbundenen Kompetenzen der 

Behördenmitglieder. Die Durchsetzung der Mitwirkungspflichten wird in Art. 46 eingeordnet.  

 

Die Verfahrensleitung umfasst die Instruktion des Verfahrens und muss nicht explizit genannt werden. Die 

Delegation der Verfahrensleitung durch das Präsidium an die übrigen Behördenmitglieder muss in allen Ver-

fahren möglich sein. Art. 45 Abs. 1 und 2 in der geltenden Fassung sollen daher im Abs. 1 zusammengefasst 

werden. Der geltende Art. 46 ermächtigt Behördenmitglieder zum Erlass vorsorglicher Massnahmen in Einzel-

kompetenz. Da die prozessualen Einzelkompetenzen zur Verfahrensleitung gehören, werden sie systematisch 

neu in Art. 45 Abs. 2 eingefügt.  

 

Vorsorgliche Verfügungen sollen nicht mehr in Einzelkompetenz gefällt werden. Diese haben oftmals weitrei-

chende Folgen und bedürfen daher des interdisziplinären Austauschs. Nur superprovisorische Verfügungen, 

die bei besonderer Dringlichkeit ohne vorgängige Anhörung der Betroffenen erlassen werden können, sollen in 

die Einzelkompetenz eines Behördenmitglieds fallen.   

 

Die Anordnung einer Vertretung im Kindes- und Erwachsenenschutzverfahren (Art. 314a
bis 

ZGB; Art. 449a 

ZGB) oder im Adoptionsverfahren (Art. 268a
ter 

Abs. 2 ZGB, welcher per 1. Januar 2018 in Kraft tritt), die Ge-

währung der unentgeltlichen Rechtspflege sowie die Anordnung von Gutachten sind als prozessuale Entschei-

de zu qualifizieren, für die das verfahrensleitende Behördenmitglied kompetent sein soll. Ebenso ist es sachge-

recht, dass Abschreibungs- und Nichteintretensentscheide vom verfahrensleitenden Behördenmitglied alleine 

verfügt werden können.  
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Die Mitwirkungspflichten sind in Art. 448 ZGB umschrieben. Die Durchsetzung der Pflichten muss im kantona-

len Recht geregelt werden. Systematisch soll dies statt in Art. 45 Abs. 4, 5 und 6 separat im Art. 46 eingereiht 

werden; inhaltlich bleibt es bei der geltenden Formulierung. Neu wird erwähnt, wann die KESB eine zwangs-

weise Durchsetzung anordnen kann. Die Aufzählung ist nicht abschliessend, sondern nennt die wichtigsten 

Anwendungsfälle. 

 

In den nachfolgenden Ziff. 3.8.–3.10. werden die Anpassungen bei den Einzelzuständigkeiten erläutert. Es wird 

jeweils auf den geltenden Art. 47 Abs. 1 EG zum ZGB Bezug genommen. Einleitend ist zu bemerken, dass der 

Gesetzgeber bei der Einführung des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts interdisziplinäre Fachbehörden als 

Entscheidungsträger gefordert hat, weil wegen der Schwere der Eingriffe in die Rechtsgüter der Betroffenen 

regelmässig eine umfassende Beurteilung des Sachverhalts nötig ist. Die Einzelzuständigkeit rechtfertigt sich 

daher nur dort, wo kaum Ermessen besteht und der interdisziplinäre Austausch daher nicht notwendig oder 

möglich ist, sowie dann, wenn aus zeitlichen Gründen ein Entscheid im Kollegium nachteilig wäre. 

 

3.8. Einzelzuständigkeiten Kindesschutz (Art. 47 Abs. 1 Ziff. 1–11) 

 

Ziff. 2 ist dahingehend zu präzisieren, dass in Art. 134 Abs. 3 ZGB auch die Obhut erwähnt ist.  

 

Weiter wird Ziff. 5 verdeutlicht. Gemäss Art. 298a Abs. 1 ZGB kommt die gemeinsame elterliche Sorge nach 

der bundesrechtlichen Revision per 1. Juli 2016 aufgrund einer gemeinsamen Erklärung der Eltern zustande. 

Sie wird daher nicht mehr von der KESB übertragen. Diese nimmt die Erklärung lediglich entgegen. 

 

Ziff. 6 verweist heute auf Art. 309 Abs. 1 ZGB, der per 1. Juli 2014 aufgehoben wurde. Gleichwohl ist unter 

Umständen für die Vaterschaftsabklärung eine Beistandsperson zu ernennen. Die Rechtsgrundlage dafür ist 

nun in Art. 308 Abs. 2 ZGB enthalten, weshalb der Verweis korrigiert wird. Auch die Ernennung einer Bei-

standsperson zur Wahrung des Unterhaltsanspruchs soll in Einzelzuständigkeit erfolgen. Hingegen soll die 

Ernennung einer Beistandsperson zur Wahrung anderer Rechte und zur Überwachung des persönlichen Ver-

kehrs durch die Kollegialbehörde und im interdisziplinären Austausch erfolgen. 

 

Ziff. 7 wird neu besetzt. Die geltende Regelung kann aufgehoben werden, da diese Aufgaben vom Regierungs-

rat im Bereich PAVO dem Amt für Soziales übertragen werden sollen (vgl. oben Ziff. 3.5., Art. 43). Aufgenom-

men wird hingegen der Vollzug gerichtlicher Anordnungen wie etwa die Einsetzung einer Beistandsperson. 

Eine Beratung in der Kollegialbehörde ist hier nicht notwendig. «Einsetzung» lässt auch die konkrete Formulie-

rung des Auftrags zu, was folgerichtig ist, weil die KESB die Aufsicht über die Mandatsführung innehat. 

 

3.9. Einzelzuständigkeiten Erwachsenenschutz (Art. 47 Abs. 2 Ziff. 1–10) 

 

Ziff. 1 wird dahingehend geändert, dass Vorsorgeaufträge nicht mehr in Einzelzuständigkeit validiert, sondern 

von der interdisziplinären Fachbehörde beurteilt werden. Die Urteilsfähigkeit bzw. die Urteilsunfähigkeit als 

Voraussetzung für die Gültigkeit ist gestützt auf medizinische Erkenntnisse rechtlich zu beurteilen. Es ist je-

doch vertretbar, dass die Entschädigungsanordnung durch ein einzelnes Behördenmitglied erfolgt. 

 

In Ziff. 4 wird neben der Aufnahme des Eingangsinventars auch dessen Genehmigung ergänzt. Art. 405 Abs. 2 

ZGB geht bei der Inventaraufnahme von einer Zusammenarbeit der KESB und der Beistandsperson aus. In der 

Regel delegiert die KESB dies an die Beistandsperson, sofern kein Inventar «vor Ort» aufzunehmen ist. Die 
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Zusammenarbeit besteht in der Prüfung und Genehmigung des Eingangsinventars. Dies ist im ZGB nicht aus-

drücklich erwähnt, ergibt sich aber daraus, dass das Inventar Ausgangspunkt für die Vermögensverwaltung 

und weitere Handlungen ist. Zudem sind mit der Genehmigung des Eingangsinventars regelmässig Bewilligun-

gen gemäss Verordnung über die Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft oder Vormundschaft 

(VBVV; SR 211.223.11) zu erteilen (vgl. unten Ziff. 3.10, Art. 47 Abs. 2
bis

 Ziff. 6). 

 

Ziff. 5 ist aufzuheben. Die Prüfung und Genehmigung der Rechnung erfolgt in einem Entscheid zusammen mit 

dem Bericht. Anlässlich der Berichtsgenehmigung prüft die KESB die Anpassung der Massnahme, wofür der 

interdisziplinäre Diskurs nötig ist. Dem Erfordernis massgeschneiderter Massnahmen und dem Verhältnismäs-

sigkeitsprinzip kann nur nachgekommen werden, wenn spätestens nach Abschluss einer Berichtsperiode eine 

Neubeurteilung stattfindet.  

 

Ziff. 6 wird in den neuen Abs. 2
bis

 verschoben. Die Entbindung von Schlussbericht und Schlussrechnung erfolgt 

nicht nur im Bereich Erwachsenenschutz, sondern auch im Kindesschutz. 

 

Ebenso verhält es sich mit Ziff. 7 und 9. Die Auskunftserteilung über das Vorliegen und die Wirkungen einer 

Massnahme gilt auch im Kindesschutzverfahren (Art. 314 Abs. 1 ZGB). Dasselbe gilt für die Gewährung der 

Akteneinsicht sowie die Einleitung der Übertragung einer Massnahme an die KESB des neuen Wohnsitzes. 

Die Bestimmungen sind daher in Abs. 2
bis

 zu verschieben.  

 

3.10. Einzelzuständigkeiten allgemein (Art. 47 Abs. 2
bis

 Ziff. 1–6) 

 

Einige hoheitliche Handlungen werden sowohl im Kindes- als auch im Erwachsenenschutzverfahren vorge-

nommen. Daher soll ein neuer Abs. 2
bis

 eingefügt werden, in dem die Einzelzuständigkeiten der Behördenmit-

glieder unabhängig vom Rechtsgebiet genannt sind. Wie bei den übrigen Einzelzuständigkeiten ist hier ein 

interdisziplinärer Diskurs nicht nötig und daher die Einzelzuständigkeit angemessen. 

 

Ziff. 1: Werden Berufsbeistände und Berufsbeiständinnen wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses ge-

wechselt, so kann die bisherige Beistandsperson von der Pflicht zur Ablage des Schlussberichts und der 

Schlussrechnung entbunden werden (Art. 425 Abs. 1 ZGB). Der Wechsel und die Entbindung erfolgen jeweils 

in einem Beschluss. 

 

Ziff. 2: Der ansonsten wichtige interdisziplinäre Diskurs über den Bericht, um das weitere Vorgehen zu be-

stimmen, ist nach Beendigung der Beistandschaft hinfällig. Die Beistandschaft endet beispielsweise von Ge-

setzes wegen, wenn die verbeiständete Person volljährig wird oder verstirbt.   

 

Ziff. 3: Die Übertragung einer bestehenden Massnahme an die Behörde des neuen Wohnsitzes erfordert kei-

nen Entscheid des Kollegiums.  

 

Ziff. 4: Da die Akteneinsicht auch abgeschlossene Verfahren betreffen kann, wird dies nicht bei den prozessua-

len Einzelzuständigkeiten in Art. 45 Abs. 2 aufgeführt.  

 

Ziff. 5: Über das Vorliegen und die Wirkungen einer Massnahme kann ein einzelnes Behördenmitglied Aus-

kunft erteilen. 
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Ziff. 6: Bewilligungen gemäss VBVV sind zu erteilen, nachdem die KESB die persönlichen Verhältnisse abge-

klärt hat. Die Bewilligungen sind aufgrund des auf einen Stichtag konkretisierten Vermögensstands zu erteilen. 

Dabei besteht kaum Ermessensspielraum, und es erübrigt sich die interdisziplinäre Beurteilung. 

 

3.11. Meldepflichten (Art. 48) 

 

Auf Bundesebene wird eine Änderung von Art. 443 ZGB angestrebt. Die Melderechte und Meldepflichten sol-

len ausgedehnt werden. Die parlamentarische Beratung des Geschäfts dauert noch an (Geschäftsnummer 

Curia Vista 15.033). Daher soll Art. 48 vorerst beibehalten werden. 

 

3.12. Unterstützende Dienste (Art. 49) 

 

Die Formulierung wird angepasst. Die Beschreibung der Fachdienste ist in dieser Form nicht nötig und auch 

nicht vollständig, weil lediglich der Abklärungsdienst und das Sekretariat genannt sind, nicht aber der Rechts-

dienst und das Revisorat. Hingegen soll klar gestellt werden, dass die unterstützenden Dienste unter der Lei-

tung des Präsidiums der KESB stehen. In der Regel leitet das Präsidium die KESB als Organisationseinheit 

und sitzt der Behörde vor (vgl. oben Ziff. 2.2. «Umbenennung der Leitungsfunktion»). 

 

3.13. Verfahrenskosten (Art. 50 Abs. 1) 

 

Für wenig aufwändige Amtshandlungen ist der Gebührenrahmen nach unten anzupassen (vgl. auch Art. 3 

Abs. 1 lit. c des Gesetzes über die Gebühren in Verwaltungssachen; bGS 233.2). Zu denken ist etwa an Hand-

lungsfähigkeitszeugnisse. 

 

3.14. Zuständigkeit Berufsbeistandschaften (Art. 53 Abs. 1 lit. a) 

 

Bezüglich der privaten Beistandspersonen wird eine Präzisierung zur geltenden lit. a vorgeschlagen. Die Be-

rufsbeistandschaften führen bereits heute nicht nur ein Verzeichnis der privaten Beistandspersonen. Sie ge-

währleisten auch, dass genügend geeignete Privatpersonen zur Verfügung stehen. Die Betreuung umfasst 

sowohl die Rekrutierung als auch die Begleitung in der Mandatsführung. Die Berufsbeistandschaften nehmen 

gegenüber der Steuerverwaltung und den Sozialversicherungen die arbeitgeberähnliche Rolle für die privaten 

Beistandspersonen wahr. Die Aufgabenteilung ist folgerichtig und wird bereits praktiziert. Die Berufsbeistand-

schaften Hinter-, Mittel- und Vorderland haben denn auch personelle Ressourcen geschaffen, um diesen Auf-

trag zu erfüllen. Da die KESB gestützt auf Art. 400 ZGB über die Eignung von einzusetzenden Beistandsper-

sonen entscheidet, umfasst die Weisungsbefugnis der KESB auch die Führung und Definition der Verzeichnis-

se und den Zugriff darauf. Das Weisungsrecht der KESB ist aufgrund ihrer Aufsichts- und Kontrollfunktion zent-

ral. Daher entfällt die bisherige Formulierung.  

 

3.15. Aufsicht (Art. 55) 

 

Der Titel wird durch den Gliederungsbuchstaben «d)» ergänzt, da die Aufsicht über die Beistandspersonen 

systematisch zu Art. 52 ff. gehört. 
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3.16. Ärztliche Unterbringung (Art. 57a Abs. 3; Art. 58 Abs. 2) 

 

Die fürsorgerische Unterbringung kann neben der KESB auch von Arztpersonen angeordnet werden, wobei sie 

dann auf sechs Wochen beschränkt ist. Künftig sollen diese ärztlichen Einweisungsentscheide, die gegen den 

Willen der betroffenen Person erfolgen, nicht mehr der KESB zugestellt werden müssen. Die KESB benötigt 

diese Entscheide nicht, da bei einer durch eine Arztperson angeordneten fürsorgerischen Unterbringung kein 

Handlungsbedarf besteht und entsprechend kein Verfahren eröffnet wird. Dies ist erst dann der Fall, wenn die 

Einrichtung oder die einweisende Arztperson die Weiterführung gemäss Art. 59 beantragt. Es würde den 

Grundsätzen der Subsidiarität und Verhältnismässigkeit widersprechen, wenn alleine aufgrund einer ärztlichen 

fürsorgerischen Unterbringung ein Abklärungsverfahren bei der KESB eröffnet würde. Zudem würde es zusätz-

liche Personalressourcen erfordern, wenn davon ausgegangen wird, dass im Kanton über 100 Unterbringun-

gen pro Jahr durch Arztpersonen verfügt werden. Die Einrichtungen sind verpflichtet und aufgefordert, der 

KESB eine Gefährdung zu melden, wenn sie den Eindruck haben, dass weitergehende Abklärungen notwendig 

sind. Dies bewährt sich in der Praxis, insbesondere wenn Kinder betroffen sind. 

 

Statistisch ist es interessant, wie viele fürsorgerische Unterbringungen ärztlich angeordnet werden. Dies ist 

aber von der Einrichtung zu erfassen und nicht von der KESB, welche nur für betroffene Personen mit Wohn-

sitz in Appenzell Ausserrhoden zuständig ist. Entsprechend bedarf die KESB auch keiner Entlassungsmittei-

lungen. Die Praxiserfahrung hat zudem gezeigt, dass die Information der KESB über die Unterbringung und 

Entlassung nur ungenügend funktioniert, insbesondere wenn kantonsübergreifende Verhältnisse vorliegen. 

 

3.17. Mitteilungspflichten (Art. 62) 

 

Am 7. April 2017 lief die Referendumsfrist für die Änderung von Art. 449c ZGB ab. Die KESB ist nun von Bun-

desrechts wegen verpflichtet, der Wohnsitzgemeinde mitzuteilen, wenn sie eine Person unter eine Beistand-

schaft gestellt hat oder wenn für eine dauernd urteilsunfähige Person ein Vorsorgeauftrag wirksam geworden 

ist. Eine kantonale Regelung der Mitteilungspflicht erübrigt sich somit. Der neue Art. 451 Abs. 2 ZGB sieht 

zudem eine bundesrätliche Verordnung über die Auskunftserteilung vor (vgl. auch Ziff. 2.2. «Handlungsfähig-

keitszeugnisse»). 

 

3.18. Hinterlegung Vorsorgeaufträge (Art. 62) 

 

Der Vorsorgeauftrag ist in Art. 360 ff. ZGB geregelt. Mit einem Vorsorgeauftrag kann eine urteilsfähige Person 

festlegen, wer im Falle einer eintretenden Urteilsunfähigkeit (beispielweise infolge eines Unfalls, wegen plötzli-

cher schwerer Erkrankung oder wegen Altersschwäche) die Personen- und Vermögenssorge übernimmt und 

sie im Rechtsverkehr vertritt. Der Vorsorgeauftrag muss entweder von Hand geschrieben, datiert und unter-

zeichnet oder öffentlich beurkundet werden. Die auftraggebende Person kann beim Zivilstandsamt beantragen, 

dass der Hinterlegungsort in die zentrale Datenbank «Infostar» eingetragen wird. Sie muss den Vorsorgeauf-

trag nicht bei einer öffentlichen Stelle hinterlegen, sondern kann ihn – ähnlich wie ein Testament – an einem 

beliebigen Ort aufbewahren.  

 

Eine Person, die einen Vorsorgeauftrag erstellt und damit Vorkehrungen getroffen hat, ist daran interessiert, 

dass die KESB den Versorgeauftrag bei Eintritt der Urteilsunfähigkeit auffinden kann. Es ist deshalb nachvoll-

ziehbar, dass das Bedürfnis nach der Hinterlegung des Vorsorgeauftrags bei der KESB besteht. Zahlreiche 

Kantone haben deshalb die Hinterlegung bei der KESB ermöglicht. Mit dem neuen Art. 47a wird die erheblich 
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erklärte Motion von Kantonsrat Walter Grob, Teufen, umgesetzt. Personen, die in Appenzell Ausserrhoden 

wohnhaft sind, können ihren Vorsorgeauftrag gegen eine Gebühr bei der KESB hinterlegen. Die KESB hat ein 

Verzeichnis zu führen und die Vorsorgeaufträge sicher aufzubewahren. Die Aufwendungen für die Aufbewah-

rungen sollten durch die Gebühren gedeckt werden können.  

 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Personen einen Vorsorgeauftrag bei der KESB Appenzell Ausser-

rhoden hinterlegen und im Falle eines Umzugs in einen anderen Kanton vergessen, diesen abzuholen und neu 

zu hinterlegen. Die KESB kann Personen, die bei ihr den Vorsorgeauftrag hinterlegen, empfehlen, den Hinter-

legungsort im «Infostar» einzutragen; von Bundesrechts wegen kann sie dies nicht selber beim Zivilstandamt 

beantragen. In der Vernehmlassung wurde seitens der Gemeinden teilweise vertreten, die KESB solle die Hin-

terlegung eines Vorsorgeauftrags der Wohnsitzgemeinde melden und das Verzeichnis den Gemeinden zur 

Verfügung stellen, damit sie dies mit den Einwohnerdaten abgleichen könne. Die KESB ist nicht befugt, solche 

Meldungen zu machen, und eine entsprechende kantonale Regelung wäre mit Blick auf das Bundesrecht auch 

kritisch. Im Sinne der Eigenverantwortung jedes Einzelnen ist es ohnehin zumutbar, dass Vorsorgeauftragge-

ber selber bemüht sind, sicherzustellen, dass die Existenz des Vorsorgeauftrags bekannt ist. Eine anderweitige 

Aufbewahrung als bei der KESB (beispielsweise bei der vorsorgebeauftragten Person) ist weiterhin möglich 

und wird auch praktiziert. Da die auftraggebenden Personen selber ein grosses Interesse an der Auffindbarkeit 

des Vorsorgeauftrags haben, dürften sich die Probleme, die sich bei einem Wohnortswechsel in einen anderen 

Kanton ergeben, in Grenzen halten.  

4. Fremdänderungen  

 

4.1. Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege 

 

In Art. 22 Abs. 2 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG; bGS 143.1) ist geregelt, in welchen 

Verfahren in der Regel auf die Kostenerhebung verzichtet wird. Hier soll die fürsorgerische Unterbringung er-

gänzt werden.  

 

Im Januar 2016 sandte der Ethikrat dem Regierungsrat eine Stellungnahme zu den Beschwerdeverfahren bei 

fürsorgerischer Unterbringung, insbesondere der Kostentragung. Der Ethikrat führt darin aus, dass die fürsor-

gerische Unterbringung ein schwerer Eingriff in die persönliche Freiheit der Betroffenen darstelle. Der Gesetz-

geber habe deshalb im neuen Erwachsenenschutzrecht die formellen Anforderungen an das Rechtsmittel ge-

gen den Einweisungsentscheid herabgesetzt. Appenzell Ausserrhoden habe auf eine kantonale Verfahrens-

ordnung für die fürsorgerischen Unterbringungen verzichtet. Damit sei die Zivilprozessordnung anwendbar, 

was nicht sachgerecht erscheine, seien diese materiell doch dem öffentlichen Recht zuzuordnen. Der Ethikrat 

empfiehlt dem Regierungsrat daher, die Ausarbeitung einer eigenständigen kantonalen Verfahrensordnung zu 

prüfen, in welcher Verfahrensleitung und -abläufe, Fristen und Zustellung, Kosten und Entschädigung sowie 

die unentgeltliche Rechtspflege geregelt seien. Unabhängig davon sei bei den Kosten des Beschwerdeverfah-

rens dringender Handlungsbedarf gegeben. Seit Inkrafttreten sei ein «unübersehbarer Rückgang von Be-

schwerden» beobachtbar. Dies sei auf die gestiegenen Kosten zurückzuführen. Es sei nicht haltbar, dass Be-

troffene trotz der Schwere des Eingriffs aus Kostengründen den Einweisungsentscheid nicht anfechten wür-

den.  

 

Tatsächlich sind die Beschwerden gegen fürsorgerische Unterbringungen seit Inkrafttreten des neuen Kindes- 

und Erwachsenenschutzrechtes zurückgegangen (Eingänge gemäss Rechenschaftsbericht des Obergerichts: 
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2009: 24; 2010: 24; 2011: 24; 2012: 30; 2013: 19; 2014: 11; 2015: 9; 2016: 9). Seit 1. Januar 2013 werden bei 

Beschwerden gegen fürsorgerische Unterbringungen in Anwendung von Art. 450e Abs. 3 ZGB konsequent 

Kurzgutachten eingeholt. Diese Kosten gelten als Auslagen gemäss Art. 19 Abs. 1 VRPG und sind Bestandteil 

der Verfahrenskosten. Entsprechend sind die Kosten für die Beschwerdeverfahren auf Fr. 1‘500.– bis 2‘000.– 

gestiegen. Ob nun der Rückgang der Beschwerden ausschliesslich auf die gestiegenen Kosten zurückzuführen 

ist oder andere Gründe dazu geführt haben, müsste vertieft geprüft werden. Dem Ethikrat ist aber unabhängig 

davon darin zuzustimmen, dass die fürsorgerische Unterbringung ein schwerer Eingriff in die Rechte der Be-

troffenen ist und die höheren Verfahrenskosten dem Willen des Gesetzesgebers entgegenstehen, die Hürden 

für das Beschwerdeverfahren möglichst zu beseitigen. Der Regierungsrat schlägt deshalb vor, dass sowohl im 

erstinstanzlichen Verfahren vor der KESB und bei ärztlichen Unterbringungen als auch im Beschwerdeverfah-

ren gegen fürsorgerische Unterbringungen in der Regel keine Kosten zu erheben sind. Vorbehalten bleiben 

damit ausserordentliche Fälle oder die mutwillige Anhebung eines Beschwerdeverfahrens. Es ist im Übrigen 

bereits heute so, dass in der überwiegenden Anzahl der Fälle die Voraussetzungen für die unentgeltliche 

Rechtspflege erfüllt wären und die Gerichte die Verfahrenskosten meistens nicht eintreiben können.  

 

Eine separate Verfahrensordnung für fürsorgerische Unterbringungen im kantonalen Recht drängt sich weiter-

hin nicht auf. Das Verfahren richtet sich nicht wie vom Ethikrat vermutet nach der Zivilprozessordnung, sondern 

nach dem öffentlichen Verfahrensrecht. Art. 64 EG zum ZGB bestimmt, dass auf das Verfahren vor der KESB 

und vor Obergericht das VRPG anwendbar ist, unter Vorbehalt abweichender Bestimmungen im EG zum ZGB. 

Für die fürsorgerische Unterbringung sind keine abweichenden Bestimmungen getroffen worden. 

 

4.2. Tuberkulose-Verordnung  

 

In Art. 18 der kantonsrätlichen Verordnung zum Bundesgesetz vom 13. Juni 1928 betreffend Massnahmen 

gegen die Tuberkulose (bGS 816.11) ist die Überwachung von Pflegekindern geregelt. Die Aufnahme von 

Minderjährigen in Pflegefamilien oder Heimen ist mittlerweile im Bundesrecht materiell abschliessend geregelt 

(PAVO; vgl. oben Ziff. 3.5.). Folglich kann Art. 18 aufgehoben werden. Im Übrigen liegt es in der Organisati-

onskompetenz des Regierungsrates, welcher kantonalen Stelle er die Aufgaben zuweist. 

 

Auf die 2. Lesung hin wird der Regierungsrat eine entsprechende Teilrevision der Verordnung vorbereiten. 

C. Auswirkungen 

1. Finanziell 

 

Verzichten die Gerichte künftig im Beschwerdeverfahren bei fürsorgerischen Unterbringungen auf die Kosten-

erhebung, so trägt der Kanton die Kosten für die Gutachten, die zwingend einzuholen sind. Pro Gutachten ist 

mit Kosten von etwa Fr. 1‘200.– bis 1‘800.– zu rechnen. Der Kanton trägt diese Kosten jedoch mehrheitlich 

bereits heute, weil die meisten Beschwerdeführenden nicht in der Lage sind, die Verfahrenskosten zu bezah-

len. Steigt die Anzahl Beschwerdeverfahren wieder an, könnten damit jährlich rund Fr. 30‘000.– anfallen. 

 

Weitere nennenswerte finanzielle Konsequenzen hat die Revision nicht. 
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2. Organisatorisch 

 

Tritt die Revision wie vorgeschlagen in Kraft, wird der Regierungsrat voraussichtlich die Aufgaben im Bereich 

Aufsicht Pflegefamilien von der KESB an das Amt für Soziales übertragen (vgl. oben Kapitel B, Ziff. 3.5.). Ent-

sprechend werden die dafür heute bei der KESB zur Verfügung stehenden Personalressourcen auf das Amt für 

Soziales übertragen. Die Revision hat keine weiteren wesentlichen organisatorischen Auswirkungen. Die 

grundsätzliche Struktur der KESB mit der Behörde im engeren Sinn und den unterstützenden Diensten bleibt 

bestehen. 

D. Weiteres Vorgehen 

 

Ziel ist es, die Teilrevision des EG zum ZGB, Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, per 1. Januar 2019 in 

Kraft zu setzen. 

E. Antrag 

 

Der Regierungsrat beantragt Ihnen, 

 

1. auf die Vorlage einzutreten und 

 

2. der Teilrevision des EG zum ZGB ( Kindes- und Erwachsenenschutzrecht) in 1. Lesung zuzustimmen. 

Im Namen des Regierungsrates 

 

sign. Paul Signer sign. Roger Nobs 

 

Paul Signer, Landammann Roger Nobs, Ratschreiber 

 

 

 

Beilagen 

Beilage 1.1 Gesetzesentwurf 
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Beilage 1.3 Auswertung Vernehmlassung 


